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Editorial

IHK-Jahresthema 2012: Energie und Rohstoffe fiir morgen

.Energie und Rohstoffe flir morgen”, so lautet das Jahresthema der IHK-Organisation 2012. In
bundesweit {iber 1000 Veranstaltungen werden DIHK und IHKs die Offentlichkeit fiir die Heraus-
forderungen der Energie- und Rohstoffversorgung sensibilisieren, die Sorgen der Wirtschaft an
die Politik herantragen und neue praxisnahe Losungswege vorstellen. Denn die uneingeschrankte
Verfiigbarkeit von Energie und Rohstoffen ist langst keine Selbstverstandlichkeit mehr. Die aktu-
elle DIHK-Konjunkturumfrage hat zum wiederholten Mal gezeigt, dass die deutsche Wirtschaft

die Energie- und Rohstoffpreise als Risiko Nummer eins sieht.

Mit dem Jahresthema 2012 verstarken der DIHK und die IHKs noch einmal ihr Engagement um
eine sichere Energie- und Rohstoffversorgung zu wirtschaftlichen Preisen und um einen effi-
zienten Umgang mit unseren Ressourcen. Schon seit 2009 hat die IHK-Organisation im Rahmen
der Partnerschaft flr Klimaschutz und Energieeffizienz mit der Bundesregierung tiber 20.000

Unternehmer in Veranstaltungen erreicht. Ein weiteres Beispiel ist die IHK-Recyclingborse.

Energie und Rohstoffe spielen eine entscheidende Rolle fiir die kiinftige wirtschaftliche Entwick-
lung. lhre Verfligbarkeit zu bezahlbaren Preisen ist eine entscheidende Grundlage der internatio-
nalen Wettbewerbsfahigkeit der deutschen Unternehmen. Wirtschaft und Politik stehen aber vor
groBen Herausforderungen: Die von der Regierung beschlossene ,Energiewende” ist noch lange

nicht vollzogen und muss jetzt in den Regionen und in den Betrieben umgesetzt werden. Auch



die zunehmenden Engpésse bei der Rohstoffversorgung entwickeln sich zu einem Problem, fir

das die Unternehmen und flankierend auch der Staat dringend Losungen finden missen.

Mit den Beschliissen zur ,Energiewende” hat die deutsche Politik einen grundlegenden Umbau
der Energieversorgung eingeleitet. Ziel ist es, die Energieversorgung weitgehend auf erneuerbare
Energietrager umzustellen. Damit die Energiewende gelingt, sind Milliardeninvestitionen in neue
Netze, Speicher und Kraftwerke erforderlich. Es bedarf eines hochprofessionellen und entschlos-
senen Projektmanagements auf allen Ebenen von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, um die

notwendigen Entwicklungen und Investitionen aufeinander abzustimmen und zu koordinieren.

Gleichzeitig muss die Bundesregierung die Vollendung des europdischen Energiebinnenmarktes
vorantreiben. Denn 6konomisch ist es sinnvoll, Technologien dort einzusetzen, wo sie am effi-
zientesten sind. Die nationalen Stromnetze missen starker miteinander verbunden werden. Die
europdische Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Anwendung neuer Technologien muss
gestarkt werden, um die Belastungen fiir die Stromkunden mdglichst schnell zu senken. Eine
erfolgreiche Energiewende bietet der deutschen Wirtschaft auch erhebliche Chancen, ihre Posi-
tion als europdischer und internationaler Technologiefiihrer im Bereich der Erneuerbaren Ener-

gien zu behaupten.

Auch die Verfiigbarkeit vieler Rohstoffe wird knapper und damit steigen die Preise. Gerade in
den fiir die Energiewende so wichtigen ,griinen Technologien” wie Windkraftradern, Photovol-
taik und LEDs sind Rohstoffe wie beispielsweise die ,Seltenen Erden” enthalten, die sich dras-
tisch verteuert haben. Immer mehr Unternehmen verstarken deshalb ihre Anstrengungen zur
Sicherung der Rohstoffversorgung. Beschaffung und Effizienzsteigerung im Ressourceneinsatz
sind grundsatzlich Aufgabe jedes Unternehmens. Der Staat kann und soll sie bei ihren Bemii-
hungen aber unterstiitzen - etwa durch eine Raumplanung, die den Abbau heimischer Rohstoffe
langfristig gewahrleistet. Aber auch der Bezug von Importrohstoffen kann beispielsweise durch

Rohstoffpartnerschaften mit dem Ausland erleichtert werden.

Mehr Informationen zum Jahresthema 2012 ,Energie und Rohstoffe fiir morgen” und die von
den IHKs und dem DIHK geplanten Veranstaltungen finden Sie ab Mitte Januar 2012 auf der

Internetseite www.energie-und-rohstoffe.ihk.de. (Hiiw)



http://www.energie-und-rohstoffe.ihk.de/

International

Weltklimakonferenz in Durban: Mehr als erwartet, weniger als notwendig

Vom 28. November bis zum 11. Dezember 2011 fand im siidafrikanischen Durban die 17. - und
bisher ldngste - Klimakonferenz der Vereinten Nationen (UN) statt. Die insgesamt 195 teilneh-
menden Staaten des UN-Gipfels einigten sich nach schwierigen Diskussionen auf einen Fahr-

plan, mit dem sie bis 2015 ein neues weltweites Klimaschutz-Abkommen aushandeln wollen.

Ein internationales Klima-Abkommen ist notwendig, weil das geltende Kyoto-Protokoll Ende
2012 auslauft - und dies ohnehin nicht alle Staaten und insbesondere nicht die groBen CO2-
Emittenten USA, China und Indien unterzeichnet hatten. In Durban hat man sich nun darauf
geeinigt, das Kyoto-Abkommen zunachst zu verlangern — ob bis 2017 oder sogar bis 2020 ist
noch offen. Zu CO2-Einsparungen verbindlich verpflichten werden sich dabei nur die EU-
Mitgliedstaaten, Australien, Norwegen und die Schweiz; die bisherigen Vertragspartner Kanada,
Russland und Japan wollen an der zweiten Kyoto-Phase nicht mehr teilnehmen. Fiir die EU be-
deutet dies, dass sie bis Mai 2012 Vorschlage unterbreiten muss, wie sie die Treibhausgas-
Emissionen verringern will. Bisher liegt das EU-Reduktionsziel bis 2020 bei 20 % im Vergleich zu
1990. Die Verldngerung des Kyoto-Protokolls soll aber in jedem Fall nur einen Ubergang zu ei-

nem neuen Abkommen mit allen UN-Staaten darstellen.

Um zu dieser internationalen Vereinbarung zum Klimaschutz zu kommen, sollen ab nachstem
Jahr Verhandlungen der sogenannten Durban-Plattform beginnen. Ziel ist es, bis 2015 einen
Vertrag mit Zusagen zur CO2-Reduzierung zu haben, um den Anstieg der Erderwarmung auf 1,5
oder maximal 2 Grad Celsius gegeniiber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Unklar ist,

wie rechtsverbindlich das neue Abkommen sein wird. In der Schlusserkldrung zur Durban-

Plattform heiBt es, man wolle ein neues ,Protokoll, ein anderes Rechtsinstrument oder ein ein-

mitiges Ergebnis mit Rechtskraft” entwickeln.

Weiteres Ergebnis der Klimakonferenz in Siidafrika ist die Einrichtung eines ,Griinen Klima-
Fonds", mit dem den Entwicklungslandern bei Klimaschutz und Anpassung an
Klimafolgen geholfen werden soll. Der Fonds soll ab 2020 jahrlich 100 Milliarden Dollar zur Ver-

fligung stellen - woher das Geld kommen soll, muss allerdings noch beraten werden.


http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/durban_plattform_draft_decision_de.pdf

Aus Sicht des DIHK ist die Einigung auf einen Fahrplan fiir ein neues weltweites Klima-
Abkommen ein unerwarteter Fortschritt in den internationalen Verhandlungen. Nun missen die
UN-Staaten schnell und konstruktiv weiterarbeiten, denn viele Details sind noch unklar. Mit der
Fortsetzung des Kyoto-Protokolls ohne manche bisherige und ohne neue Vertragspartner hat die
EU groBe Zugestandnisse gemacht. Die ndchsten Schritte muss Europa nun mit Bedacht ma-
chen: Die einseitige Verpflichtung darf kein Dauerzustand sein, Kosten und Risiken neuer euro-

paischer Zielvorgaben miissen so gering wie mdglich gehalten werden.

Der DIHK hat sich stets fiir ein internationales, verbindliches Klimaabkommen und gegen Allein-
gange der EU ausgesprochen. Denn die Reduzierung der CO2-

Emissionen um 20 % bis 2020 stellt fiir Europa bereits eine groBe Herausforderung dar. Eine
weitere Erhohung des EU-Ziels ohne vergleichbare Minderungszusagen anderer Emittenten ge-
fahrdet die Wettbewerbsfahigkeit der europaischen Wirtschaft massiv und kann zur Abwande-

rung wichtiger Industrien fiihren.

Deshalb muss sich die EU weiterhin fiir ein weltweites Klima-Abkommen einsetzen und darf bei
der Frage der Rechtsverbindlichkeit einer solchen Vereinbarung keine faulen Kompromisse ma-
chen. Hier sind in Durban viele Tiiren offen gelassen worden, die die EU und Deutschland in den
weiteren Verhandlungen schlieBen missen. Auch sind Diskussionen um CO2-Zélle oder andere
den Handel diskriminierende MaBnahmen, wie sie in Briissel immer wieder geflihrt werden, zu
vermeiden. Diese wiirden der Position Europas im globalen Wettbewerb nur schaden - und an-
dere Staaten kaum zu Klimaschiitzern machen. Wenn jedoch verbindliche Vorgaben fiir alle
Staaten vereinbart wurden und diese auch von allen konsequent umgesetzt werden, dann ist
dies ein Erfolgsweg - auch und gerade flr Deutschland, das dann Klima-Technologie und -

Know-how im groBen Stil exportieren kann. (Gra)

Europa

EU-Kommission legt ,Energie-Fahrplan® fiir 2050 vor

Die Europaische Kommission hat am 15. Dezember 2011 eine neue Mitteilung vorgelegt, in der

sie die Entwicklung des europdischen Energiesystems bis 2050 skizziert. In der sogenannten

"Energy Roadmap 2050" stellt die Behorde fiinf mdgliche Szenarien dar, mit denen das politi-

sche Ziel einer Treibhausgas-Reduktion von 80 % bis 95 % bis Mitte des Jahrhunderts erreicht


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0885:FIN:DE:PDF

werden konnte. Energiekommissar Oettinger schlieBt dabei keinen Energietrager aus, sieht eine
wichtige Rolle auch fiir Kohle in Verbindung mit CCS und fiir Kernenergie. Als zentrale Heraus-
forderungen betrachtet er eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz und den weiteren Aus-

bau der Erneuerbaren Energien in ganz Europa.

Der neue Energiefahrplan baut auf umfassenden Analysen der Europaischen Kommission auf, die

sie in Begleitdokumenten ebenfalls verdffentlicht hat: Ein Referenz-Szenario umfasst aktuelle

Trends und Prognosen flir die wirtschaftliche Entwicklung, mit langfristig angenommenem 1,7
% BIP-Wachstum pro Jahr. Auf dieser Basis hat die Behorde fiinf verschiedene

Dekarbonisierungsszenarien entwickelt:

1) Besonders hohe Energieeffizienz

2) Diversifizierte Versorgungstechnologien

3) Besonders hoher Anteil erneuerbarer Energien

4) Verzogerte CCS-Technologie mit hohem Kernenergieanteil und

5) Geringer Kernenergieanteil mit groBer CCS-Verbreitung.

Sie hat dabei jeweils auch die Auswirkungen auf die Energiepreise untersucht. Ergebnis aller
Szenarien: Bis 2030 werden die Strompreise steigen, danach mdglicherweise fallen oder stagnie-
ren. Flr Privathaushalte und KMU werden die Energiekosten langfristig auf iber 15 % der Aus-

gaben steigen.

Als Schlussfolgerung aus den Erkenntnissen zeigt die Energy Roadmap zehn Bedingungen auf,
die fiir den Umbau zu einem CO2-armen Energiesystem erfiillt werden miissen. Dazu zahlt unter
anderem der Ausbau von Energieinfrastrukturen, wobei dem Papier zufolge bis 2050 etwa 1,5
bis 2,2 Billionen Euro in Netze investiert werden miissen. Zudem wird neben der deutlichen
Steigerung der Energieeffizienz auch der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien als ent-
scheidende Voraussetzung genannt. Hier schreibt die EU-Kommission, dass liber das geltende
EU-Ziel von 20 % erneuerbaren Anteil bis 2020 hinaus nun ,Optionen fiir Meilensteine bis

2030" in Betracht gezogen werden sollten — und hat parallel bereits eine 6ffentliche Konsultati-

on zu der Thematik gestartet.

Aus Sicht des DIHK ist der Energiefahrplan eine sinnvolle Diskussionsgrundlage fiir die politi-

schen Weichenstellungen, die Briissel fiir die kommenden Jahrzehnte beschlieBen will. Die


http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/doc/sec_2011_1565_part1.pdf
http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/doc/sec_2011_1565_part2.pdf
http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/20120207_renewable_energy_strategy_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/20120207_renewable_energy_strategy_en.htm

Roadmap zeigt vor allem eines: Fiir das Energiesystem der Zukunft lassen sich verschiedenste
Szenarien denken, der eine Konigsweg existiert nicht. Und es muss klar sein: Rein nationale Kon-
zepte sind mit dem EU-Binnenmarkt nicht zu vereinbaren. Deshalb muss Deutschland seine E-
nergiepolitik wieder starker in den europdischen Kontext stellen und sich jetzt konstruktiv in die
Debatte um ein Energiekonzept der EU fiir 2050 einschalten. SchlieBlich geht es auch um die

Festlegung neuer verbindlicher Ziele!

Mit Blick auf die sogenannte Dekarbonisierung des Energiesystems ist allerdings Vorsicht gebo-
ten: Der neue Energie-Fahrplan will und darf nicht in eine Sackgasse von sinkender Wettbe-
werbsfahigkeit der Wirtschaft und Abwanderung wichtiger Industrien aus Europa flihren. Das
politische Ziel einer nahezu CO2-freien Energieversorgung ist sehr ehrgeizig. Es verlangt Investi-
tionen in Billionenhdhe - und die Akzeptanz der gesamten Gesellschaft. SchlieBlich werden die
Energiekosten dauerhaft fiir alle ansteigen. Aus der Roadmap ist ebenfalls zu erkennen, dass die
EU-Kommission die Erneuerbaren Energien im Zentrum des kiinftigen Energiemix sieht - und
den Mitgliedstaaten auch schon fiir 2030 neue rechtliche Vorgaben machen will. Dabei muss
aus Sicht des DIHK das Ziel ein Erneuerbaren-System ohne Subventionen sein, mittelfristig aber
zumindest ein EU-weit harmonisiertes Fordersystem. So konnen die notigen Investitionen an

jenen Standorten in Europa getatigt werden, wo diese den groBten Effekt haben.

Diese und weitere Anforderungen der Wirtschaft an die kiinftige Energiepolitik hat der DIHK-
Vorstand Mitte November 2011 in einem Beschluss ausflihrlich dargelegt, der unter

www.dihk.de zum Download bereitsteht. (Gra)

Danemark tibernimmt Ratsprasidentschaft

Danemark hat am 1. Januar 2012 zum siebten Mal die EU-Ratsprasidentschaft Gbernommen. Im
Bereich Umwelt stehen verschiedene Gesetzesvorhaben an, die unter danischer Ratsprasident-
schaft weitergeflihrt oder sogar zum Abschluss gebracht werden. Den Vorsitz liber die Sitzungen
des Umweltministerrates wird die dénische Umweltministerin Ida Auken tGbernehmen. Der

nachste EU-Umweltministerrat wird am 9. Marz 2012 stattfinden.

Zu den Themen fiir die kommenden Sitzungen gehdrt unter anderem die Neufassung der Ver-
ordnung uber das Umweltfoérderprogramm Life+ flir den Zeitraum 2014 bis 2020. Im kommen-

den Halbjahr soll zumindest Einigkeit lber Prioritaten und Zuteilungskriterien hergestellt wer-


http://www.dihk.de/themenfelder/innovation-und-umwelt/energie/energiepolitik-allgemein/positionen
http://www.dihk.de/

den. Als Staat mit einer groBen maritimen Wirtschaft sind zudem die Verordnung liber das Ab-
wracken von Schiffen, die die Europdische Kommission angekiindigt hat, und die Revision der
Richtlinie tGber den Schwefelgehalt von Schiffskraftstoffen von besonderem Interesse fiir Dane-
mark. Im Rat steht zudem noch die Einigung zur Richtlinie liber die Freisetzung von gentech-
nisch veranderten Organismen (GVO) aus. Die danische Ratsprasidentschaft hat hierfir ihren

verstarkten Einsatz angekiindigt.

Die Vorhaben im Bereich Umwelt werden in Umweltaktionsprogrammen (UAP), die tiber mehrere
Jahre laufen, festgelegt. Da das 6. UAP nach 10 Jahren im Juli 2012 auslauft, wird die Kommis-
sion in den kommenden Monaten einen Vorschlag fir ein 7. UAP verdffentlichen. Die danische
Ratsprasidentschaft hat angekiindigt, Struktur und Inhalt des 7. UAP in den Ratssitzungen zu
debattieren. Prioritaten flir die Danen sind Ressourceneffizienz, nachhaltige Produktion und
nachhaltiger Konsum, EU-Klimapolitik, Biodiversitat, Luftreinhaltung und die Umsetzung des

europaischen Umweltrechtes in den Mitgliedstaaten. (Fl)

Trilogverhandlungen zur WEEE-Richtlinie

Nach 4 Trilogverhandlungen konnten sich die Vertreter des Europaischen Parlamentes und der
Mitgliedstaaten am 22. Dezember 2011 auf einen Kompromiss zur Neufassung der Richtlinie
tiber Elektro- und Elektronikaltgerdte (WEEE) einigen. Nun miissen noch der Rat und das Euro-

paische Parlament im ersten Quartal 2012 zustimmen.

Nach Verdffentlichung (Mitte 2012) tritt die WEEE-Novelle 20 Tage spater in Kraft (Art. 26) und
ist spatestens 18 Monate nach der Verdffentlichung in nationales Recht - in Deutschland mit

einer Novelle des Elektro- und Elektronikgeritegesetzes (ElektroG) - umzusetzen (Art. 24).

Zu den wesentlichen Trilog-Ergebnissen ist festzuhalten: Der Anwendungsbereich mit 10 Gera-
tekategorien bleibt als Ubergangsregelung fiir 6 Jahre nach Inkrafttreten der bisherige geschlos-
sene Anwendungsbereich bestehen (Art. 2 Abs. 1 (a)); fiir diesen Zeitraum gelten auch die in
Abs. 3 genannten Ausnahmen. Nach Ablauf der Ubergangsregelung (Abs. 1 (b)) gibt es einen
offenen Anwendungsbereich mit den in Anlage 3 aufgefiihrten 6 Geratekategorien; es sei denn,
sie sind nach Abs. 4 ausgenommen. Spatestens 3 Jahre nach Inkrafttreten (Abs. 5) wird der An-

wendungsbereich Gberpriift, u. a. nach den Abgrenzungskriterien kleine/groBe Gerate.



Nach Artikel 7 Abs. 1 obliegt den Mitgliedstaaten und nicht den Herstellern die Einhaltung der

Sammelquoten. 4 Jahre nach Inkrafttreten muss auf Basis der in Verkehr gebrachten Gerate eine
Mindest-Sammelquote von 45 % erreicht werden. 7 Jahre nach Inkrafttreten 65 % auf Basis der
in Verkehr gebrachten Gerate oder alternativ 85 % auf Basis des Abfallaufkommens aus Altgera-

ten.

Die Mitgliedstaaten sollen zudem sicherstellen, dass eine Datenerhebung bei den Endbehand-
lungsanlagen (Qutput-Datenerhebung) erfolgt (Artikel 11 Abs. 4). Auch wird der bisherige natio-
nale Herstellerbegriff bzw. die nationale Registrierung beibehalten (Artikel 16 Abs. 2). Unter-
nehmen erhalten aber die Méglichkeit, Bevollmachtige zwecks nationaler Registrierung fiir den
Fernabsatz und/oder den normalen Export ihrer Gerdte zu bestimmen (Art. 17). Er bleibt im
Rahmen der bestehenden Sammelsysteme dabei, dass der Handel nicht zu einer Altgerate-

Riicknahme beim Neukauf eines Gerates verpflichtet wird (Art. 5 Abs. 2). (AR)

Beihilfen im Zusammenhang mit Emissionshandel

Die EU-Kommission hat einen Entwurf von Leitlinien flir die Genehmigung bestimmter Beihilfen
im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems ab 2013 verdffentlicht und die Stakeholder um
Stellungnahme gebeten. Es geht insbesondere um Investitionsbeihilfen fiir hocheffiziente Kraft-

werke und die Frage ihrer ,CCS-Fahigkeit". Die Konsultation lduft bis zum 31.01.2012.

Eigentlich wollte die Europaische Kommission die Mitteilung liber ,Leitlinien fiir bestimmte Bei-
hilfemaBnahmen im Zusammenhang mit dem EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) nach 2012"
bereits vor Weihnachten verabschieden. Nach heftiger Kritik, insbesondere aus Deutschland, hat
die zustandige Generaldirektion Wettbewerb aber darauf verzichtet und am 21. Dezember 2011

stattdessen eine Entwurfsfassung zur 6ffentlichen Konsultation vorgelegt. Mitgliedstaaten, Un-
ternehmen und Verbande kdnnen nun bis zum 31. Januar 2012 Stellung nehmen. Das Format ist
offen (kein vorgefertigter Fragebogen); die formellen Vorgaben und weitere Informationen sind

unter folgendem Link erhaltlich:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_emissions_trading/index_en.html

Zum Hintergrund: Mit den Richtlinien 2003/87/EG und 2009/29/EG wurde das System fiir den
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der EU (EU-ETS) eingefiihrt, das ab 2013 mit

der vollstandigen Auktionierung in die nichste Phase geht. Ubergeordnetes Ziel ist es, bis


http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_emissions_trading/index_en.html

2020 die Treibhausgasemissionen (gegentiber 1990) um 20 % zu reduzieren und erneuerbare
Energien auf 20 % zu erhdhen. Unter bestimmte Bedingungen kann die Europdische Kommission

staatliche Beihilfen genehmigen.

Die neuen Leitlinien sollen nun die Kriterien darlegen, nach denen die Kommission die Verein-
barkeit solcher Beihilfen im Rahmen des EU-ETS mit dem Binnenmarkt - und damit die Geneh-
migungsvoraussetzung - beurteilen will. MaBstab der Beihilfenkontrolle ist, dass die staatlichen
Beihilfen im Rahmen des EU-ETS insgesamt zu einer Umweltentlastung (Reduzierung der CO,-
Emissionen) fiihren, die ohne die Beihilfe nicht eintreten wiirde. Staatliche Beihilfen miissen
demnach fiir das Klimaschutzziel nétig sein (Notwendigkeit der Beihilfe), da ohne sie notwendi-
ge MaBnahmen nicht ergriffen werden. AuBerdem miissen die Beihilfen auf das zur Erreichung
des angestrebten Ziels erforderliche Minimum beschrénkt sein (Angemessenheit der Beihilfe). Da
die mit der ETS-Richtlinie eingefiihrten Bestimmungen erst ab 1. Januar 2013 gelten, kénnen

auch die entsprechenden staatlichen Beihilfen erst ab diesem Zeitpunkt genehmigt werden.

Strittig im Entwurf der Beihilfeleitlinien der Kommission sind die Voraussetzungen, unter denen
die Mitgliedstaaten ab 2013 Investitionen in hocheffiziente und flexible Kraftwerke férdern
konnen. Nur Anlagen, die CCS-fahig sind, kdnnen bis maximal 15 % der Investitionskosten ge-
fordert werden. Als CCS-fahig gelten nach dem Entwurf nur solche Kraftwerke, bei denen nach-
gewiesen werden kann, dass die technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Voraussetzungen

fiir CCS vorliegen.

Das deutsche CCS-Gesetz wird zurzeit im Vermittlungsausschuss beraten; bei der letzten Sit-

zung im Dezember konnte keine Einigung zwischen Bundestag und Bundesrat erreicht werden.
Wenn das CCS-Gesetz jedoch endgiiltig scheitert, ware eine Forderung von neuen Kraftwerken
gemaB den geplanten Leitlinien der EU-Kommission in Deutschland nicht mdglich - es wiirden

die rechtlichen Voraussetzungen fehlen. (Gra)

Ende der Abfalleigenschaft

Die EU-Abfallrahmenrahmenrichtlinie sieht einen Recyclingvorrang vor, um Ressourcen zu scho-
nen. Dies soll unter anderem durch die Festlequng eines (vorzeitigen) Endes der Abfalleigen-
schaft (Art. 6(1), end-of-waste criteria) erreicht werden, was eine problemlose Riickfiihrung in

den Wirtschaftskreislauf ermdglichen soll. Das Ende der Abfalleigenschaft ist demnach erreicht,
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wenn Abfélle ein Verwertungsverfahren durchlaufen haben, gemeinhin flir bestimmte Zwecke
verwendet werden, ein Markt oder eine Nachfrage besteht und sie die technischen und gesetzli-
chen Anforderungen und Normen fiir Erzeugnisse erfiillen. Ziel der Einfiihrung des (vorzeitigen)
Endes der Abfalleigenschaften ist es, die Recyclingmarkte zu unterstiitzen, indem einheitliche

Qualitatsstandards fiir sekundare Rohstoffe eingefiihrt und Rechtsicherheit geschaffen wird.

Die Kriterien zum Ende der Abfalleigenschaft werden in Form von Verordnungen festgehalten.
Die technischen Kriterien werden fiir die verschiedenen Abfallstrome zundchst vom Experten-
gremium des Joint Research Centers (JRC) der Européischen Kommission erarbeitet und an-
schlieBend durch den Europdischen Gesetzgeber im sogenannten Komitologieverfahren besta-
tigt. Eine erste Verordnung mit Kriterien zur Festlegen des Endes der Abfalleigenschaft fiir Eisen-
, Stahl- und Aluminiumschrotte wurde bereits verabschiedet und ist am 9. Oktober 2011 in Kraft

getreten.

Die Europaische Kommission hat nun angekiindigt, dass die Kriterien flir das Ende der Abfallei-
genschaft fir Kupfer, Glas und Papier Anfang Mai 2012 im Komitologieregelungsausschuss ver-
abschiedet werden sollen. Im Anschluss haben Rat und Europaisches Parlament drei Monate
Zeit, Einspruch gegen die Regelungen zu erheben bevor sie in Kraft treten. Die technischen Emp-
fehlungen des Expertengremiums fiir Kupfer und Papier sind bereits im Laufe des Jahres 2011
veroffentlicht worden. Finale Vorschldge zu den technischen Empfehlungen fiir Glas sind noch

nicht verfligbar.

Fiir 2012 angekiindigt und bereits in der Vorbereitung sind Kriterien flir das Ende der Abfallei-
genschaft von biologisch abbaubarem Abfall und Plastikabfall. Der abschlieBende technische
Bericht fiir biologisch abbaubare Abfélle wird im ersten Quartal 2012 veréffentlicht werden.
Kommentare zum ersten Arbeitsdokument liber Plastikabfélle kdnnen noch bis zum 30. Januar

2012 an das JRC gerichtet werden.

Weitere Informationen konnen Sie auf der Internetseite des JRC zum Ende der Abfalleigenschaft

abrufen (in Englisch). (AR, Fl)
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EU-Umweltministerrat vom 19. Dezember 2011

Bei der Sitzung des Umweltrates am 19. Dezember 2011 ging es im Wesentlichen darum, in ei-
ner Reihe von Gesetzgebungsverfahren einer Einigung zwischen den Mitgliedstaaten ndherzu-
kommen (Agenda). Zu den Revisionen der Richtlinie Giber die Beherrschung der Gefahren bei
schweren Unfillen mit gefihrlichen Stoffen (Seveso-II-Richtlinie), der Verordnung tiber die Aus-
und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien sowie einer Richtlinie {iber den Schwefelgehalt von
Schiffstreibstoffen nahm der Umweltministerrat Kenntnis von den Fortschrittsberichten der pol-
nischen Ratsprasidentschaft; legislative Entscheidungen wurden nicht gefallt. Zu den Mitteilun-
gen der Europdischen Kommission tiber einen ,Fahrplan fir ein ressourceneffizientes Europa”

und Uber die EU-Biodiversitatsstrategie wurden Schlussfolgerungen verabschiedet.

1) Seveso-IlI-Richtlinie

Der Novellierung der Richtlinie 96/82/EG, genannt Seveso-II-Richtlinie, liegt die notwendige

Anpassung des Anwendungsbereiches an die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 iiber die Einstu-

fung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung) zugrunde.
Eine einfache 1:1-Ubertragung des alten Einstufungssystems ist nicht mdglich. Dariiber hinaus
sieht der Vorschlag der Kommission u. a. eine Ausweitung der Informationspflichten gegeniber

der Offentlichkeit vor.

Wesentliche Schritte zu einer Einigung zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten konnten
noch nicht erreicht werden. Insbesondere die Ausgestaltung des Anwendungsbereichs steht wei-
ter zur Diskussion. Eine Ausweitung wird auch von deutscher Seite abgelehnt. Die Erweiterung
der Informationspflichten wird hingegen mehrheitlich unterstiitzt.

Die danische Ratsprasidentschaft strebt weiterhin eine Einigung in 1. Lesung mit dem Européi-

schen Parlament an.

2) Richtlinie tiber die Aus- und Einfuhr gefdhrlicher Chemikalien

Die Verordnung (EG) Nr. 689/2008 diente der Umsetzung des Rotterdamer Ubereinkommens

uber den internationalen Handel mit gefahrlichen Chemikalien. Demnach dirfen Chemikalien,
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die unter das Ubereinkommen fallen, nur mit vorheriger Zustimmung des Importeurs ausgefiihrt

werden (Prior informed consent procedure - PIC).

Mit der Uberarbeitung der Verordnung soll eine Ubereinstimmung mit der CLP-Verordnung (s. 0.)

erreicht, die Europdische Chemikalienagentur in das Verfahren eingebunden und zusatzliche
Ausnahmeregelungen fiir den Export im Fall einer fehlenden Genehmigung durch das Importland

eingeflihrt werden.

Fortschritte hin zu einer Einigung wurden bei den notwendigen Anpassungen der Verordnung an
den Lissabon-Vertrag und der Befugnis an die EU-Kommission bei technischen Anderungen die
PICs anzupassen, erreicht. Uneinigkeit besteht weiterhin bei der Lockerung der Ausnahmerege-
lungen flr den Export. Hintergrund ist, dass von manchen Importléandern keine Erlaubnis zum
Import gegeben werden kann. Eine kritische Frage ist zudem die AuBenvertretung der EU. Dafiir
soll nach Auffassung der Kommission immer die Kommission zustdndig sein. Dies wird wohl erst
vor dem EuGH zu kldren sein. Eine technische Lésung, um auf das Urteil des EuGH nicht warten

zu miissen, ist in Vorbereitung.

Auch in diesem Fall wird eine Einigung in 1. Lesung mit dem Europdischen Parlament ange-
strebt. Bis zur Plenumsabstimmung, die im Marz 2012 vorgesehen ist, muss eine Einigung vor-
liegen.

3) EU-Biodiversitatsstrategie

In seinen Schlussfolgerungen zur EU-Biodiversitatsstrategie konzentrierte sich der Umweltmi-

nisterrat auf konkrete MaBnahmen zum Schutz von Tierarten und Lebensraumen, den Schutz
und die Wiederherstellung von Okosystemen und der Verankerung von Biodiversitdtszielen in
den EU-Politiken. Besonders die Notwendigkeit des Mainstreaming der Biodiversitatsziele in
allen sektoralen Politiken wurde von den Ministern hervorgehoben. Ein Verweis auf die Agrarpo-
litik wurde hingegen gestrichen, um den laufenden Verhandlungen zur Zukunft der Gemeinsa-

men Agrarpolitik nicht vorzugreifen.

4) Fahrplan fiir ein ressourceneffizientes Europa
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Die Mitteilung der Europdischen Kommission zu einem ,Fahrplan fiir ein ressourceneffizientes
Europa” wurde von den Umweltministern im Grundsatz begrii3t. Neben technologischen Innova-
tionen seien auch neue Wirtschafts- und Ausbildungsmodelle sowie neue Verhaltensmuster im
Konsum notwendig. Die Zielrichtung des Fahrplans wird als richtig anerkannt, bei den konkreten
MaBnahmen wird aber Vorsicht angemahnt. Der Vorschlag einer zusatzlichen Besteuerung der
Ressourcennutzung wurde nicht aufgegriffen. Auch die von der Kommission vorgeschlagenen
Effizienzziele flir Wasser und Abfall wurden als zu weitgehend angesehen. Zunachst sei es wich-
tig, bis 2013 Indikatoren zur Messung der Ressourceneffizienz zu entwickeln.

Das weitere Vorgehen zum EU-Fahrplan Ressourceneffizienz im Rat ist noch nicht klar, die Ar-

beiten sollen im Januar fortgefiihrt werden. (Fl)

Eignungstest zur EU-Wasserpolitik

Als Bestandteil der Initiative zur ,Smart Requlation” hat die Europédische Kommission bereits
2010 angekiindigt, in ausgewahlten Politikbereichen die Gesamtheit der europaischen Gesetze
mittels eines ,Eignungstests” tberpriifen zu lassen. Damit soll erkannt werden, ob die Regelun-
gen (noch) ihren Zweck erfiillen und ob Regelungsliicken oder Doppelregelungen bestehen. Teil
des Eignungstestes ist eine 6ffentliche Konsultation, die seit dem 6. Dezember 2011 und bis zum

28. Februar 2012 |3uft.

Der Eignungstest umfasst

1) die Wasserrahmenrichtlinie

2) die Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung

3) die Richtlinie tiber Umweltqualititsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur Anderung

und anschlieBenden Aufhebung

4) die Richtlinie tber die Behandlung von kommunalem Abwasser

5) die Richtlinie zum Schutz der Gewasser vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftli-
chen Quellen und

6) die Richtlinie tiber die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken.

Besonderes Augenmerk soll auf Hindernisse, die dem Erreichen der bereits vereinbarten Ziele
entgegenstehen, MaBnahmen, die die Umsetzung der EU-Wasserpolitik erleichtern wiirden, und

die Koharenz der giiltigen Rechtsvorschriften gelegt. Ziel der Europdischen Kommission ist es,
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unter anderem aufbauend auf dem Eignungstest, bis November 2012 ein neues Konzept fiir den
Schutz der Européischen Gewdasser vorzulegen (,Blueprint Water").
Unter folgendem Link erhalten Sie weitere Informationen zur 6ffentlichen Konsultationen und

konnen den Fragebogen ausfiillen. (Fl)

EU-Kommission legt 6. Bericht liber die Abwasserrichtlinie vor

Die Kommission hat am 13. Dezember 2011 ihren 6. Bericht zur Richtlinie {iber die Behandlung
von kommunalem Abwasser (Abwasserrichtlinie) vorgelegt. Die Abwasserrichtlinie dient der Ver-
besserung der Sammlung und Behandlung von kommunalem Abwasser. Ziel der Richtlinie ist der
Schutz der Umwelt vor schadlichen Auswirkungen dieses Abwassers. Nach der Richtlinie muss-
ten bis 2005 samtliche Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern mit einer Kanalisation aus-
gestattet werden. Fiir die Einleitung von Abwassern in besonders empfindliche Gebiete, die von
den Mitgliedstaaten ausgewiesen werden miissen, ist das Abwasser zudem gesondert zu reini-

gen.

Im Rahmen der Abwasserrichtlinie werden von 2007 bis 2013 rund 14 Milliarden Euro fir Infra-
strukturen und fiir die Abwassersammlung und -behandlung ausgegeben. Wahrend die meisten
Mitgliedstaaten, die bereits seit langem der EU angehéren (EU-15), nach wie vor hohe Standards
bei der Abwasserbehandlung aufweisen, sind bei den neueren Mitgliedstaaten (EU-12) noch

Verbesserungen moglich.

Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass die meisten Systeme fiir kommunales Abwasser in der
EU-15 hochwirksam sind und 99 % des zu reinigenden Wassers erfassen. Die Gesamtflache der
als empfindlich ausgewiesenen Gebiete hat sich seit dem letzten Bericht erhoht. In diesen Ge-
bieten muss aufgrund einer Eutrophierung oder zumindest aufgrund der Gefahr einer Eutrophie-
rung eine weitergehende Behandlung vorgenommen werden. Dieser Flachenzuwachs kann auf
eine Zunahme an eutrophierten Gewassern zuriickzufiihren sein, aber auch darauf, dass die Mit-

gliedstaaten ihre empfindlichen Gewdasser besser als solche erkennen und schiitzen.

Der Bericht stellt weiterhin groBe Unterschiede bei der Durchflihrung einer weitergehenden Be-
handlung des Abwassers zwischen den Mitgliedstaaten fest. Osterreich, die Niederlande und
Deutschland haben bereits einen hohen Konformitatsgrad erreicht. In Danemark, Finnland,

Frankreich, Luxemburg und Schweden sowie in der EU-12 wurden Verbesserungen erzielt. Es
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wurden vier groBe Stadte innerhalb der EU-15 ausgemacht, die noch nicht liber eine angemes-
sene Behandlung von Abwasser verfiigen (Barreiro/Moita und Matosinhos in Portugal, Frejus in

Frankreich und Triest in Italien).

Zur weitergehenden Verbesserung der Abwasserbehandlung wird die Kommission die Mitglied-
staaten durch die Finanzierung von Projekten aus dem Kohésionsfonds unterstiitzen. Die Kom-
mission plant jedoch auch, rechtliche Schritte gegen Lander zu unternehmen, in denen die

Durchfiihrung zu schleppend verlduft. (Mo)

Konsultation der EU-Kommission zu Erneuerbaren Energien gestartet

Die Europdische Kommission hat eine 6ffentliche Konsultation iiber eine neue Strategie fiir er-
neuerbare Energien gestartet, die bis zum 7. Februar 2012 lduft und tber ein Online-Formular

beantwortet werden kann.

Die Behorde will in der ersten Jahreshalfte 2012 eine Mitteilung liber eine neue Erneuerbare-
Energien-Strategie verdffentlichen. Sie halt diese fiir notwendig, um den politischen Rahmen fiir
die Zeit nach 2020 festzulegen. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt das Ziel, den Anteil erneuerbarer
Energien in der EU auf 20 % zu erhdhen. Die aktuelle Konsultation ist in engem Zusammenhang
mit dem neuen ,Energie-Fahrplan 2050" zu sehen, der Szenarien fiir eine nahezu CO2-freie E-
nergieversorgung bis Mitte des Jahrhunderts skizziert und den Erneuerbaren eine zentrale Rolle

im kiinftigen Energiemix gibt. Die EU-Kommission befragt die Interessentrager zu:

- neuen Zielen fiir erneuerbare Energien

- Anreizsystemen und Férderung

- Aspekten der Infrastruktur

- regionaler und internationaler Zusammenarbeit

- technologischer Entwicklung und Nachhaltigkeit.

Das Konsultationsdokument und weitere Information sind auf der Homepage der EU-
Kommission erhiltlich:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/20120207_renewable_energy_strategy_en.

htm. (Gra)
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Revision der Larmschutzrichtlinie

Am 1. Dezember 2011 hat die Europiische Kommission ein Gesetzespaket zur Anderung der eu-
ropaischen Gesetzgebung beziiglich des Betriebs von Flughéfen (airport-package) vorgelegt. Es
enthilt Vorschlage zur Neufassung der Zeitnischen-Verordnung 2004/793/EG (SLOT-
Verordnung), zur Anderung der Bodenabfertigungs-Richtlinie 96/67/EG und der Larmschutz-
Richtlinie 2002/30/EG sowie eine Mitteilung zur EU-Flughafenpolitik.

Der Vorschlag zur Revision der Ldrmschutzrichtlinie von 2002 sieht keine unmittelbare Verschar-
fung der Larmschutzbestimmungen vor. Vielmehr geht es um die Anpassung von Verfahren, um
die Umsetzung der Gesetzgebung zu erleichtern. So soll kiinftig der Schutz von Anwohnern vor
iberhéhtem Larmpegel an Flughafen gegen Kapazitatseinbuf3en und wirtschaftliche Folgen fiir
die Region abgewogen werden. Auch sollen die bestehenden Rechtsvorschriften an technische
Entwicklungen so angepasst werden, dass es fiir nationale Behdrden einfacher wird, laute Flug-
zeuge aus dem Verkehr zu ziehen. Vorgeschlagen wird auch eine Kontrollbefugnis der EU-

Kommission. Das Letztentscheidungsrecht soll aber bei den Mitgliedstaaten verbleiben. (Ne, Fl)

LIFE Umweltférderprogramm 2014 - 2020

Die Europdische Kommission hat Mitte Dezember 2011 ihren Vorschlag zur Finanzierung des
europaischen Umweltférderprogramms LIFE flir die kommende Forderperiode 2014 - 2020 vor-
gelegt. Sie schlagt fiir die sieben Jahre einen Betrag von 3,2 Mrd. EUR vor. Das derzeit laufende
Programm LIFE+ wird in ein neues Programm unter dem Namen LIFE Gberfiihrt. Neben der deut-
lichen Anhebung des Budgets (Verdreifachung) soll das Programm flexibler und weniger biiro-

kratisch ausgestaltet sein.

Der Fokus des Programms wird auf die Umsetzung von UmweltschutzmaBnahmen auf regionaler
und nationaler Ebene gelegt, wie zum Beispiel Natura 2000-Netzwerke, Hochwasserschutzstra-
tegien und Plane zur Anpassung an den Klimawandel. Wie bisher sollen bis zu 70 % bestimmter
administrativer und Betriebskosten kofinanziert werden kénnen. Die Auswahl der Férderprojekte

konnte einer EU-Agentur lGibergeben werden.
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Der Kommissionsvorschlag kann unter

http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/life_requlation_de.pdf abgerufen werden.

(F1)

Bund

DIHK-Positionspapier "Energie fiir die Wirtschaft"

Der DIHK hat in einem neuen Positionspapier seine Anforderungen an die Energiepolitik neu
formuliert. In neun Thesen werden die Erwartungen an eine richtige Organisation der "Energie-

wende" zusammengefasst. Die wichtigsten Punkte haben wir flir Sie zusammengestellt:

Kernforderung ist die Vollendung des europdischen Energiebinnenmarkts. Dieser schafft gleiche
Wettbewerbsbedingungen fiir alle Marktteilnehmer und bringt die hdchste Effizienz der Energie-
versorgung. Daher ist die Bundesregierung aufgerufen, sich als Motor der Integration in diesem

Bereich zu betatigen.

Die Verlasslichkeit der deutschen Energiepolitik ist in den letzten Jahren auf eine harte Probe

gestellt worden. Damit Investitionen in Netze, Kraftwerke und Speicher aber auch Investitionen
der Wirtschaft insgesamt getatigt werden, sind klare Rahmenbedingungen Grundvoraussetzung.
Hierzu gehort auch, dass das beschlossene Monitoring der ,Energiewende” eine echte Koordina-
tion wird und keine ex-post-Analyse bleibt. Nur so kdnnen Fehlentwicklungen schnell korrigiert

werden.

Bei der Energiewende muss die Versorgungssicherheit oberste Prioritdt haben. Spannungs-
schwankungen im Netz gefdhrden industrielle Produktion und damit den Industriestandort
Deutschland. Gleichzeitig diirfen auch die Kosten fiir die Verbraucher insgesamt nicht aus dem
Ruder laufen, wenn die ,Energiewende" gelingen soll. Ein wichtiger Ansatz ist dafiir, die energie-
und klimapolitischen Instrumente wie z. B. Emissionshandel und EEG besser aufeinander abzu-
stimmen. Kosten kdnnen aber auch gespart werden, wenn InfrastrukturmaBBnahmen gebiindelt
und Zielkonflikte zwischen dem Strom-, Warme- und Mobilitatssektor aufgehoben werden. E-
nergieeffizienz sollte geférdert werden, staatliche Einsparungen vorzuschreiben, ist der falsche

Weg. (Bo)

17


http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/life_regulation_de.pdf

Recycling und REACH

Zwar fallt Abfall nicht unter REACH und aus Abfall zurlickgewonnene Stoffe sind unter be-
stimmten Bedingungen von der Registrierungspflicht ausgenommen, flir Recyclingunternehmen
ergeben sich aber trotzdem umfassende Verpflichtungen aus der REACH-Verordnung. Fragen
wie: Was ist Abfall? Wann wird aus Abfall wieder ein Stoff, Gemisch oder Erzeugnis? Welche
Bedingungen sind an die bestehenden Ausnahmen geknlipft? Bestehen sonstige Pflichten fir
Recycling-Unternehmen im Rahmen von REACH? sollen mit einer neuen Broschiire zu REACH
und Recycling geklart werden. Die Broschiire ,REACH Info - REACH und Recycling” wurde von
der Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) erarbeitet und kann einzeln oder

in kleineren Mengen kostenlos tiber das BAuA Informationszentrum bezogen werden.

BAUA Informationszentrum
Postfach 17 02 02

44061 Dortmund

Tel.: 023190 71 29 71
Fax: 023190 71 26 79

info-zentrum@baua.bund.de

Online steht die Broschiire unter http://www.reach-clp-helpdesk.de/de/Publikationen/REACH-

Broschueren.html#doc2273278bodyText1 als Download zur Verfiigung.

Hinzuweisen ist auch auf den bereits 2010 verdffentlichten ECHA-Leitfaden ,Waste and recove-
red substances”, der jetzt auch in einer deutsche Sprache unter
http://quidance.echa.europa.eu/docs/quidance_document/waste_recovered_de.pdf

verfligbar ist. (Fl)

Energieverbrauch 2011

Mit 13.411 Petajoule ging der Energieverbrauch in Deutschland um fast 5 % gegentiber 2010
zuriick. Das berechnete die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. Damit wurde der niedrigste

Wert seit 1990 erreicht. Grund daflir war insbesondere die milde Witterung, die den Heizener-

giebedarf stark sinken lieB3.
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Ein Ziel der Energiewende ist die Senkung des Energieverbrauchs um 20 % bis 2020 gegeniiber
dem Referenzjahr 2008. Das Jahr 2011 lag mehr als 5 % unter dem Ausgangswert, dabei wurden
Temperatureffekte herausgerechnet. Die Energieeffizienz konnte temperaturbereinigt seit 2008

um jahrlich 2,1 % gesteigert werden.

Aufgrund der Stilllegung der acht Kernkraftwerke verringerte sich der Anteil der Kernenergie um
23 % gegeniiber 2010. Die erneuerbaren Energien konnten um gut 4 % zulegen und erreichen
nun einen Anteil von rund 11 % am Energieaufkommen. Starksten Zuwachs erreichte die Photo-

voltaik mit einem Plus von 67 9.

Deutschland fiihrte 2011 mehr Strom aus als ein. Der leichte Exportiiberschuss lag bei rund 5
TWh. Eine Ubersicht (iber die Entwicklung des Primdrenergieverbrauchs seit 1990 kann hier her-

untergeladen werden. (Bo)

Netzentgeltbefreiung der GroBverbraucher

GroBe Stromabnehmer kdnnen sich auf Antrag bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) vollstandig
von Netzentgelten befreien lassen. Die Festlegung der Netzagentur nach § 19, Absatz 2 der
Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) gilt seit dem 1. Januar 2012.

Voraussetzung fiir die Befreiung ist ein Jahresstromverbrauch von 10.000 MWh bei mindestens
7.000 Benutzungsstunden (Jahresverbrauch geteilt durch die maximal verwendete Leistung) an
einer Abnahmestelle. Laut BNetzA handelt es sich um einen Betrag von 300 Mio. Euro, der nun

auf alle lbrigen Verbraucher umgelegt wird.

Dazu kommen nach Angaben der Behdrde 140 Mio. Euro flir sogenannte atypische Netznutzer,
die individuelle (reduzierte) Netzentgelte bezahlen miissen. Ein atypischer Netznutzer ist ein
Stromverbraucher, dessen Hochstlast vorhersehbar von der Jahreshochstlast aller Entnahmen der

Netzebene abweicht.

Insgesamt werden nun 440 Mio. Euro flir 2012 auf alle lbrigen Verbraucher gewalzt. Die Hohe
der Belastung wird nach drei Gruppen unterschieden: 1) Endkunden mit einem Verbrauch bis zu
100 MWh bezahlen fiir 2012 eine Umlage von 0,151 Cent/kWh; 2) Endkunden mit einem hohe-
ren Verbrauch werden fiir den Anteil, der liber 100 MWh hinausgeht mit hochstens 0,05

Cent/kWh belastet; 3) Endkunden aus dem produzierenden Gewerbe, deren Stromkosten mehr
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als 4 9% des Umsatzes betragen, miissen eine Umlage von hochstens 0,025 Cent/kWh fiir tiber
100 MWh hinausgehende Strombeziige bezahlen. Auf Verlangen des Netzbetreibers miissen
solche Unternehmen den Stromkostenanteil nachweisen. Das kann durch einen Wirtschaftspri-

fer oder vereidigten Buchpriifer geschehen (analog § 9, Absatz 7 KWK-Gesetz).

Die Umlage qgilt, anders als urspriinglich geplant, nicht riickwirkend fiir 2011. Urspriinglich war
vorgesehen, auch Nachtspeicherheizungen und Warmepumpen in die Regelung einzubeziehen.
Daher reduziert sich die bundesweite Umlage von 1,1 Mrd. auf 440 Mio. Euro. Statt einer bun-
desweiten Umlage werden Warmepumpen und Nachtspeicherheizungen nach & 14a EnWG nun
auf die Kunden im jeweiligen Netzgebiet umgelegt. Die Hohe der Umlage fiir 2013 wird Ende
2012 ermittelt.

Die Entscheidung der BNetzA kann hier heruntergeladen werden:
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/DieBundesnetzagentur/Beschlusskammern/1BK-

Geschaeftszeichen-Datenbank/BK8-GZ/2011/2011_001bis100/BK8-11-024/BK8-11-
024 Entscheidung.pdf? _blob=publicationFile (Bo)

Bundeskabinett beschlieBt Novelle des KWK-Gesetzes

Die Bundesregierung hat am 14. Dezember einen Gesetzentwurf zur Anderung des Kraft-
Warme-Kopplungsgesetzes (KWKG) beschlossen. Die Férderung von Kraft-Warme-
Kopplungsanlagen soll ausgeweitet werden, um deren Ausbau zu beschleunigen. Ziel ist es, den
Anteil der Stromerzeugung in KWK-Anlagen von derzeit etwa 15 % bis zum Jahr 2020 auf 25 %

anzuheben.

Durch die Novelle des KWKG soll die Forderung von Warmenetzen ausgebaut werden. Dariiber
hinaus werden Warmespeicher, Kéltenetze und -speicher sowie MaBnahmen zur Nachriistung
von Kondensationskraftwerken forderfahig. Die Novelle soll auBerdem die Férderung kleiner

Blockheizkraftwerke und die Modernisierung bestehender KWK-Anlagen erleichtern.

Die Stromerzeugung von KWK-Anlagen wird auch kiinftig durch umlagenfinanzierte Zuschlage
auf den marktmaBigen Strompreis gefordert. Der gesetzlich vorgesehene Deckel der Férderung

von 750 Mio. Euro pro Jahr wird beibehalten. Das Gesetz fiihrt unterhalb dieses Deckels zu ei-
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nem Anstieg der Kosten der Férderung von ca. 100 Millionen Euro. KWK-Anlagen, die ab dem
Jahr 2013 in den Anwendungsbereich des Emissionshandelsgesetzes fallen, erhalten als Aus-

gleich einen um 0,3 Cent/kWh hoheren Zuschlag. (Bo, Gra)

Bundesnetzagentur genehmigt Szenariorahmen Strom

Mit leichten Verdnderungen hat die Bundesnetzagentur den von den vier Ubertragungsnetz-
betreibern im Juli 2011 vorgelegten Szenariorahmen Strom bis 2022 genehmigt. Grundlage fiir
die Veranderungen bildete die bis Ende August 2011 durchgefiihrte 6ffentliche Konsultation. Der
Szenariorahmen umfasst drei Szenarien, von denen B das - nach Einschatzung der BNetzA -

wahrscheinlichste ist.

Braunkohle wird nach Szenario B an Bedeutung bis 2022 einbliiBen. Die installierte Leistung
sinkt von derzeit 20,3 GW auf 18,6 GW. Steinkohle bleibt hingegen konstant. Einen kraftigen
Schub erfahren Gaskraftwerke: Mit einem Plus von 7 GW sollen dann in zehn Jahren 31 GW
installiert sein. Grundlage fiir dieses Szenario: Die BNetzA rechnet nur noch mit der Fertigstel-
lung der derzeit im Bau befindlichen Kohlekraftwerke. Bei Gas hingegen auch mit Projekten mit

einem hohen Planungsfortschritt.

Entscheidend fiir den notwendigen Netzausbau sind allerdings die erneuerbaren Energien, insbe-
sondere Wind und Solar. Sie erreichen im Szenario B eine Leistung von 13 GW Offshore-Wind,
47,5 GW Onshore-Wind (+75 % gegeniiber 2010) und 54 GW Solar (+250 % gegeniiber 2010).
Die gesamte installierte Leistung steigt durch den Ausbau der Erneuerbaren von derzeit 158 auf
219 GW. Die konventionellen Energietrager inklusive Pumpspeicher kommen dabei auf 89,2 GW,

die erneuerbaren Energien werden demnach Kapazitaten von 129,8 GW aufweisen.

Szenario C rechnet mit noch schnellerem Ausbau der Erneuerbaren, z. B. 70 GW Onshore-Wind

2022.

Der Netzentwicklungsplan der Ubertragungsnetzbetreiber wird im Juni 2012 verdffentlicht. Dar-
auf aufbauend wird der Bundesbedarfsplan Strom von der BNetzA erstellt und dem Deutschen
Bundestag vorgelegt. Die Behorde hat angekiindigt, nur solche Projekte aufzunehmen, die auf

jeden Fall gebaut werden missen. (Bo)
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DERA legt Rohstoffbericht 2010 vor

Die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) hat Ende Dezember 2012 den Rohstoffsituationsbericht
2010 fir Deutschland vorgelegt. Darin wird insbesondere auf das Verhaltnis zwischen importier-
ten und selbst produzierten Rohstoffen eingegangen. Insgesamt hat Deutschland im Jahr 2010
Rohstoffe im Wert von 17,7 Milliarden Euro produziert, unter anderem 184,8 Millionen t Braun-
kohle, Steinkohle und Erddl, 13,7 Millionen m3 Erdgas/Erdélgas sowie ca. 573,5 Mio. t an mine-
ralischen Rohstoffen. Dem gegeniiber stehen importierte Rohstoffe im Gesamtwert von etwa

109,3 Mrd. Euro.

Nach dem Bericht der DERA ist bei allen Rohstoffgruppen im Vergleich zum Vorjahr 2009 ein
Anstieg beim Import zu verzeichnen. Es wurden mit einem Plus von 66,8 % wieder deutlich
mehr Metallrohstoffe eingefilihrt. Die Ausgaben fiir Industrieminerale stiegen um 33,3 %, das
Ausgabenplus fiir Energierohstoffe fiel mit 15,1 % hingegen etwas geringer aus. Der groBte Teil
der Importausgaben entfiel, wie auch schon in den Vorjahren, auf Energierohstoffe, gefolgt von
Nicht-Eisen (NE)-Metallen, Edelmetallen und Metallen der Eisen- und Stahlindustrie. Laut dem
Bericht der DERA haben sich die Importe nach dem massiven Einbruch im Jahr 2009 wieder auf

das Niveau der Jahre 2006/2007 eingependelt.

Ein weiteres Ergebnis des Berichts: Das Recycling nimmt inzwischen bei der Versorgung mit
Rohstoffen einen wichtigen Anteil ein. In der deutschen Raffinade- und Rohstahlproduktion
stammen 43 9% des Kupfers, 60 % des Aluminiums, 69 % des Bleis und 44 % des Rohstahls aus
sekundaren Rohstoffen. Deutschland liegt damit laut DERA-Bericht deutlich liber dem weltwei-
ten Durchschnitt. Die deutsche Importabhangigkeit fiir Metallerze und -konzentrate (Primérroh-
stoffe) liegt bei 100 %. Die Importabhangigkeit wird durch das Recycling von Metallrohstoffen

und den Zukauf von Schrott und Abféllen, liberwiegend aus EU-Staaten, deutlich reduziert.

Als zukiinftige Herausforderungen fiir die deutsche Wirtschaft sieht die DERA die seit 2004 sich
andernde Rohstoffsituation an. Das Wirtschaftswachstum in den Schwellenldndern, vor allem in
China, flihre zu einer kontinuierlichen Rohstoffnachfrage. Diese Situation habe kurz- und mit-
telfristig Auswirkungen fiir deutsche und europaische Unternehmen beim Zugang zu Rohstoffen.
In der deutschen Rohstoff verarbeitenden Industrie setze sich daher zunehmend die Erkenntnis
durch, dass insbesondere flir die Einfiihrung innovativer Technologien die Lieferketten bis in den

primaren Rohstoffsektor besser abgesichert werden miissten.
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Der DERA-Bericht zur Rohstoffsituation in der Bundesrepublik Deutschland 2010 kann unter

folgendem Link abgerufen werden. (Mo)

Klimaschutz-Unternehmen: Jetzt bewerben

Unternehmen mit herausragenden Leistungen bei Energieeffizienz und Klimaschutz kénnen sich

ab sofort wieder um eine Aufnahme in die Gruppe der ,Klimaschutz-Unternehmen" bewerben.

Die Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft ist eine Exzellenzinitiati-
ve, die vom Bundesumweltministerium, vom Bundeswirtschafts-ministerium und dem Deutschen
Industrie- und Handelskammertages (DIHK) ins Leben gerufen wurde. Mit ihr werden herausra-
gende Klimaschutzleistungen gewiirdigt. Die Klimaschutz-Unternehmen haben sich freiwillig zu
messbaren und ambitionierten Zielen bei Klimaschutz und Energieeffizienz verpflichtet und her-
ausragende Klimaschutzprojekte erfolgreich umgesetzt. Klimaschutz-Unternehmen leisten heute
schon einen Beitrag fiir morgen und zeigen die wirtschaftlichen Vorteile von Investitionen in
Klimaschutz und Energieeffizienz.

Bewerben Sie sich um eine Mitgliedschaft in der Gruppe, wenn sich Ihr Unternehmen auszeich-

net durch

e ambitionierte Klimaschutz- und Energieeffizienzziele, deren Einhaltung regelmaBig liber-
prift und analysiert wird;

e nachhaltige Geschdftsmodelle, wie zum Beispiel innovative Produkte und Dienstleistungen,
die zum Klimaschutz beitragen;

e Spitzenleistungen bei energieeffizienten Produktionsverfahren und Klimaschutzleistungen in

unternehmensinternen Prozessen.

Durch eine Mitgliedschaft in der Gruppe erhalten Unternehmen eine hochwertige Auszeichnung
der Bundesregierung fiir Umwelt- und Klimaschutzengagement. Die Mitglieder stellen ein Netz-
werk von besonders leistungsfahigen Unternehmen dar und profitieren vom Austausch unterein-
ander. Das Engagement der Klimaschutz-Unternehmen wird zudem in &ffentlichen Veranstal-

tungen bekannt gemacht.
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Sie sind interessiert? Dann nehmen Sie mit dem Projektbiiro Kontakt auf, um die Bewerbungsun-
terlagen zu erhalten. Die ndchste Bewerbungsrunde startet ab sofort und endet am 16. Marz

2012.

Mehr tber die Klimaschutz-Unternehmen erfahren Sie unter www.klimaschutz-unternehmen.de.

Fiir Fragen wenden Sie sich bitte an:

Wolfgang Saam

Referent im Projektbiiro der Partnerschaft fiir Klimaschutz
Energieeffizienz und Innovation

Tel.: +49 (0) 30 20308 2243

E-Mail: saam.wolfgang@dihk.de

Veranstaltungen

Hinweis: Ab Mitte Januar 2012 konnen Sie die Termine fiir Veranstaltungen, die von den
IHKs und dem DIHK im Rahmen des Jahresthemas 2012 ,Energie und Rohstoffe fiir morgen”
organisiert werden, auf der Internetseite zum Jahresthema einsehen: www.energie-und-

rohstoffe.ihk.de

Podiumsdiskussion: Realisierung von Infrastrukturprojekten im Energiebereich

Die IHK Darmstadt Rhein Main Neckar veranstaltet am 2. Februar 2012 von 17.00 - 19.30 Uhr
eine Podiumsdiskussion zur Realisierung von Infrastrukturprojekten im Energiebereich. Teilneh-
men werden u. a. Dr. Peter Miiller, Vizeprasident der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar und Vor-
stand der GGEW AG, Matthias Kurth, Prasident der Bundesnetzagentur fiir Elektrizitat, Gas, Tele-

kommunikation, Post und Eisenbahnen sowie Johannes Baron, Regierungsprasident Darmstadt.

Der gewiinschte und beschlossene Umbau der heutigen Energie- und besonders der Stromver-
sorgung ist nicht ohne eine Neustrukturierung und Erweiterung der Energieinfrastruktur még-
lich. Auch wenn Gber Art und Umfang der notwendigen MaBnahmen weiterhin diskutiert wird,

steht bereits fest, dass Bau und Betrieb von Ubertragungs- und Verteilnetzen, Erneuerbaren E-
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nergie-Anlagen oder konventionellen Erzeugungsanlagen immer wieder in Konkurrenz zu wider-
streitenden Interessen, wie beispielsweise Naturschutz oder Tourismus, treten werden.

Weitere Informationen und die Mdglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter folgendem Link.
(MB)

Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit: Rohstoffsicherung und Materialeffizienz

Die IHK Weingarten organisiert am 9. Februar 2012 von 17.00 - 20.00 Uhr eine Informations-
veranstaltung zum Thema ,Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit: Rohstoffsicherung und Mate-

rialeffizienz".

Aus der Perspektive eines Weltkonzerns werden die wichtigsten Instrumente zur Verringerung
von Liefer- und Preisrisiken dargestellt und mdgliche Handlungsoptionen fiir mittelstandische
Unternehmen abgeleitet. Das Forderprogramm go-effizient bezuschusst Beratungen von kleinen
und mittelstandischen Unternehmen zu Material- und Rohstoffeffizienz. Unternehmen erfahren,

wie sie die IHK bei der Suche nach Technologiepartnern und Finanzmitteln unterstiitzt.

Weitere Informationen und die Mdglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie unter dem folgenden
Link. (FF)

Leipziger Gesprache zum Umwelt- und Planungsrecht: Die ,groBe Novelle" des Sachsischen

Wassergesetzes

Im Rahmen der Leipziger Gesprache zum Umwelt- und Planungsrecht wird am Dienstag, den 10.
Januar 2012, von 18.00 bis 20.00 Uhr im Sitzungssaal Ill des Bundesverwaltungsgerichts in
Leipzig (Simsonplatz 1, 04107 Leipzig) eine Diskussion zur ,groBen Novelle" des Sichsischen
Wassergesetzes stattfinden. MinR Wolf-Dieter Dallhammer wird als Vertreter des Sachsischen

Staatsministeriums fiir Umwelt- und Landwirtschaft die anstehende Novelle vorstellen.

Die Leipziger Gesprache zum Umwelt- und Planungsrecht sind eine gemeinsame Veranstal-
tungsreihe der Vereinigung und des Instituts fiir Umwelt- und Planungsrecht sowie des Helm-
holtz-Zentrums fiir Umweltforschung, die im Wintersemester 2009/2010 ins Leben gerufen
wurde. Sie soll interessierte Praktiker liber aktuelle Entwicklungen im Umwelt- und Planungs-

recht informieren und gleichzeitig ein Forum zum ungezwungenen Meinungsaustausch bieten.
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Weitere Informationen zur Veranstaltungen und zur Anmeldung kdnnen Sie dem Faltblatt zur
Veranstaltung entnehmen, das unter http://www.uni-

leipzig.de/umweltrecht/institut/faltblatt2011.pdf abzurufen ist. (Quelle:

www.uni-leipzig.de/[umweltrecht/institut/)

IHK Umwelt-Medien nutzen!

IHK-Recyclingborse

Die IHK-Recyclingbdrse ist ein liberbetriebliches Vermittlungssystem fiir verwertbare Abfalle und
Produktionsriickstande. Sie konnen damit bundes- und europaweit ihre Stoffe wieder der Kreis-
laufwirtschaft zufiihren. Nutzen Sie diesen kostenlosen Service der IHK.

Ansprechpartnerin: Ramona Stemp, Telefon: 0851 507-345, Fax: 0851 507-280,

E-Mail: stemp@passau.ihk.de (Internet: www.ihk-recyclingboerse.de/).

IHK-UMFIS® - Das Umweltfirmen-Informationssystem der IHKs

Immer wieder miissen Losungen fiir spezielle umweltrelevante Fragestellungen gefunden wer-
den. Sei es, dass ein Lieferant fiir eine spezielle Abluftreinigungsanlage gesucht wird oder dass
das umwelttechnologische Know-how fiir die Optimierung eines komplexen Produktionsverfah-

rens gefragt ist.

Angesichts des breit gefacherten Angebots innerhalb der deutschen Umweltwirtschaft gestaltet
sich die Suche jedoch oftmals miihsam und zeitaufwandig. Mit der neuen Generation des Um-
weltfirmen-Informationssystems (UMFIS) verbessern die Industrie- und Handelskammern (IHKs)
das Serviceangebot fiir Rat suchende Mitgliedsunternehmen und bieten mit diesem virtuellen
Marktplatz zugleich einen umfassenden Uberblick der deutschen Umweltbranche im Internet an.
In der UMFIS-Online-Datenbank (www.umfis.de) findet jeder mit nur wenigen ,Klicks" den ge-
suchten Geschaftspartner - egal, ob es sich um Hersteller, Hindler oder Berater in der Umwelt-

wirtschaft handelt. Falls Sie beispielsweise

e den Energieverbrauch in Ihrem Unternehmen senken bzw. die Abfallentsorgung in ihrem
Betrieb effizienter gestalten wollen,

e eine Genehmigung fiir eine neue oder erweiterte Anlage beantragen missen,
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e eine Zertifizierung nach EMAS oder ISO 14001 anstreben,

e einen Handler oder Hersteller fir ein spezielles Produkt suchen,

e selbst Produkte oder Dienstleistungen flir den Umweltschutz anbieten und
Kooperations- oder Vertriebspartner suchen oder

e sich einen Uberblick iiber den Umweltschutzmarkt in Inrer Region oder in ganz Deutsch-

land verschaffen wollen,

ist UMFIS, das Umweltfirmen-Informationssystem der Industrie- und Handelskammern, die ge-
eignete Recherche-Plattform. Uber 10.000 Firmen und Einrichtungen aus ganz Deutschland ga-
rantieren, dass eine Losung auch fiir [hr spezielles Anliegen gefunden wird. Neben Umwelttech-
nikherstellern, ausfiihrenden Umweltdienstleistern, Beratungs- und Ingenieurbiiros sind in der

Datenbank auch Sachverstiandige, Gutachter sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen

verzeichnet.

UMFIS bietet unter anderem:

e eine komfortable Online-Recherche nach Firmennamen, Tatigkeitsbereichen,
Regionen, PLZ-Bereichen oder beliebigen Suchbegriffen,

e Ergebnislisten mit alphabetischer oder Postleitzahlen-Sortierung,

e einzeln druckbare Unternehmensprofile,

o Kontaktmdglichkeiten zu den ausgewahlten Unternehmen sowie

e eine englischsprachige Rechercheoberflache und englischsprachige Firmenprofile.

Jedes Unternehmen, das Umweltprodukte, -technologien oder —dienstleistungen anbietet, kann
sein Leistungsprofil kostenlos in UMFIS vorstellen. Hierzu kénnen die entsprechenden Erhe-
bungsbdgen online im Internet unter www.umfis.de oder bei der IHK fiir Niederbayern (An-
sprechpartnerin: Ramona Stemp, Telefon 0851 507-345, E-Mail: stemp@passau.ihk.de) ange-
fordert werden. Im Rahmen der Datenselbstpflege im Internet konnen Sie Ihre UMFIS-Daten
zukiinftig selbst verwalten und jederzeit auf dem aktuellen Stand halten. Wenn Sie diese Mog-
lichkeit nutzen wollen, senden wir [hnen gerne die entsprechenden Zugangsdaten zu.

Gehoren Sie zur Gruppe der ,anbietenden” Unternehmen, sollten Sie die Vorteile einer Eintra-

gung in UMFIS fiir das eigene Unternehmen nutzen:

e Potenzielle Kunden und Partner kdnnen direkt mit lhnen Kontakt aufnehmen.
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e Durch die englischsprachige UMFIS-Version ist Ihr Unternehmen auch auf den internati-
onalen Markten prasent.
e Institutionen und Organisationen, die die Vermarktung deutscher Umwelttechnologie im

Ausland fordern, werden auf Sie aufmerksam.

UMFIS prasentiert das Know-how der deutschen Umweltwirtschaft in allen umweltrelevanten
Bereichen: Energieeinsparung und Klimaschutz, Abfallverwertung und -entsorgung, Luftreinhal-
tung, Larmschutz, Gewasserschutz und Wassereinsparung, Natur- und Landschaftsschutz, Mess-
und Regeltechnik, Umweltanalytik, Gefahrgutumgang und Sicherheitstechnik, Bodenschutz und
Altlastensanierung sowie Umweltmanagement. Mit der englischsprachigen Version wird die
Spitzenposition der deutschen Wirtschaft im internationalen Umweltmarkt verdeutlicht und der
direkte Weg auslandischer Investoren zu deutschen Anbietern geférdert.

Ansprechpartnerin: Ramona Stemp, Telefon: 0851 507-345, Fax: 0851 507-280, E-Mail:

stemp@passau.ihk.de (Internet: www.umfis.de).

Redaktion: Dr. Hermann Hiwels (Hiiw), zugleich VisdP, Mark Becker, IHK Darmstadt (MB), Se-
bastian Bolay (Bo), Franz Fiderer, IHK Weingarten (FF), Jakob Flechtner (FI), Corinna Grajetzky
(Gra), Dr. Katharina Mohr (Mo), Ruth Neumann (Ne), Dr. Armin Rockholz (AR).

Niederbayern: Erich Doblinger, Ramona Stemp
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	Dänemark übernimmt Ratspräsidentschaft
	Beihilfen im Zusammenhang mit Emissionshandel
	Die EU-Kommission hat einen Entwurf von Leitlinien für die Genehmigung bestimmter Beihilfen im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems ab 2013 veröffentlicht und die Stakeholder um Stellungnahme gebeten. Es geht insbesondere um Investitionsbeihilfen für hocheffiziente Kraftwerke und die Frage ihrer „CCS-Fähigkeit“. Die Konsultation läuft bis zum 31.01.2012. 

	Bei der Sitzung des Umweltrates am 19. Dezember 2011 ging es im Wesentlichen darum, in einer Reihe von Gesetzgebungsverfahren einer Einigung zwischen den Mitgliedstaaten näherzukommen (Agenda). Zu den Revisionen der Richtlinie über die Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso-II-Richtlinie), der Verordnung über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien sowie einer Richtlinie über den Schwefelgehalt von Schiffstreibstoffen nahm der Umweltministerrat Kenntnis von den Fortschrittsberichten der polnischen Ratspräsidentschaft; legislative Entscheidungen wurden nicht gefällt. Zu den Mitteilungen der Europäischen Kommission über einen „Fahrplan für ein ressourceneffizientes Europa“ und über die EU-Biodiversitätsstrategie wurden Schlussfolgerungen verabschiedet. 
	Revision der Lärmschutzrichtlinie
	Am 1. Dezember 2011 hat die Europäische Kommission ein Gesetzespaket zur Änderung der europäischen Gesetzgebung bezüglich des Betriebs von Flughäfen (airport-package) vorgelegt. Es enthält Vorschläge zur Neufassung der Zeitnischen-Verordnung 2004/793/EG (SLOT-Verordnung), zur Änderung der Bodenabfertigungs-Richtlinie 96/67/EG und der Lärmschutz-Richtlinie 2002/30/EG sowie eine Mitteilung zur EU-Flughafenpolitik. 

	LIFE Umweltförderprogramm 2014 – 2020
	DIHK-Positionspapier "Energie für die Wirtschaft" 
	Der DIHK hat in einem neuen Positionspapier seine Anforderungen an die Energiepolitik neu formuliert. In neun Thesen werden die Erwartungen an eine richtige Organisation der "Energiewende" zusammengefasst. Die wichtigsten Punkte haben wir für Sie zusammengestellt:
	Kernforderung ist die Vollendung des europäischen Energiebinnenmarkts. Dieser schafft gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer und bringt die höchste Effizienz der Energieversorgung. Daher ist die Bundesregierung aufgerufen, sich als Motor der Integration in diesem Bereich zu betätigen. 
	Die Verlässlichkeit der deutschen Energiepolitik ist in den letzten Jahren auf eine harte Probe gestellt worden. Damit Investitionen in Netze, Kraftwerke und Speicher aber auch Investitionen der Wirtschaft insgesamt getätigt werden, sind klare Rahmenbedingungen Grundvoraussetzung. Hierzu gehört auch, dass das beschlossene Monitoring der „Energiewende“ eine echte Koordination wird und keine ex-post-Analyse bleibt. Nur so können Fehlentwicklungen schnell korrigiert werden. 
	Bei der Energiewende muss die Versorgungssicherheit oberste Priorität haben. Spannungsschwankungen im Netz gefährden industrielle Produktion und damit den Industriestandort Deutschland. Gleichzeitig dürfen auch die Kosten für die Verbraucher insgesamt nicht aus dem Ruder laufen, wenn die „Energiewende“ gelingen soll. Ein wichtiger Ansatz ist dafür, die energie- und klimapolitischen Instrumente wie z. B. Emissionshandel und EEG besser aufeinander abzustimmen. Kosten können aber auch gespart werden, wenn Infrastrukturmaßnahmen gebündelt und Zielkonflikte zwischen dem Strom-, Wärme- und Mobilitätssektor aufgehoben werden. Energieeffizienz sollte gefördert werden, staatliche Einsparungen vorzuschreiben, ist der falsche Weg. (Bo)

	Energieverbrauch 2011
	Mit 13.411 Petajoule ging der Energieverbrauch in Deutschland um fast 5 % gegenüber 2010 zurück. Das berechnete die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. Damit wurde der niedrigste Wert seit 1990 erreicht. Grund dafür war insbesondere die milde Witterung, die den Heizenergiebedarf stark sinken ließ.

	Netzentgeltbefreiung der Großverbraucher 
	Große Stromabnehmer können sich auf Antrag bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) vollständig von Netzentgelten befreien lassen. Die Festlegung der Netzagentur nach § 19, Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) gilt seit dem 1. Januar 2012.
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	Die Bundesregierung hat am 14. Dezember einen Gesetzentwurf zur Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) beschlossen. Die Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen soll ausgeweitet werden, um deren Ausbau zu beschleunigen. Ziel ist es, den Anteil der Stromerzeugung in KWK-Anlagen von derzeit etwa 15 % bis zum Jahr 2020 auf 25 % anzuheben. 
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	Mit leichten Veränderungen hat die Bundesnetzagentur den von den vier Übertragungsnetzbetreibern im Juli 2011 vorgelegten Szenariorahmen Strom bis 2022 genehmigt. Grundlage für die Veränderungen bildete die bis Ende August 2011 durchgeführte öffentliche Konsultation. Der Szenariorahmen umfasst drei Szenarien, von denen B das - nach Einschätzung der BNetzA - wahrscheinlichste ist.

	DERA legt Rohstoffbericht 2010 vor
	Klimaschutz-Unternehmen: Jetzt bewerben
	Unternehmen mit herausragenden Leistungen bei Energieeffizienz und Klimaschutz können sich ab sofort wieder um eine Aufnahme in die Gruppe der „Klimaschutz-Unternehmen" bewerben. 
	Die Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft ist eine Exzellenzinitiative, die vom Bundesumweltministerium, vom Bundeswirtschafts-ministerium und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) ins Leben gerufen wurde. Mit ihr werden herausragende Klimaschutzleistungen gewürdigt. Die Klimaschutz-Unternehmen haben sich freiwillig zu messbaren und ambitionierten Zielen bei Klimaschutz und Energieeffizienz verpflichtet und herausragende Klimaschutzprojekte erfolgreich umgesetzt. Klimaschutz-Unternehmen leisten heute schon einen Beitrag für morgen und zeigen die wirtschaftlichen Vorteile von Investitionen in Klimaschutz und Energieeffizienz. 


	Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit: Rohstoffsicherung und Materialeffizienz
	Die IHK Weingarten organisiert am 9. Februar 2012 von 17.00 – 20.00 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Thema „Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit: Rohstoffsicherung und Materialeffizienz“. 
	Aus der Perspektive eines Weltkonzerns werden die wichtigsten Instrumente zur Verringerung von Liefer- und Preisrisiken dargestellt und mögliche Handlungsoptionen für mittelständische Unternehmen abgeleitet. Das Förderprogramm go-effizient bezuschusst Beratungen von kleinen und mittelständischen Unternehmen zu Material- und Rohstoffeffizienz. Unternehmen erfahren, wie sie die IHK bei der Suche nach Technologiepartnern und Finanzmitteln unterstützt.
	IHK Umwelt-Medien nutzen!
	IHK-Recyclingbörse
	IHK-UMFIS®  - Das Umweltfirmen-Informationssystem der IHKs
	Immer wieder müssen Lösungen für spezielle umweltrelevante Fragestellungen gefunden werden. Sei es, dass ein Lieferant für eine spezielle Abluftreinigungsanlage gesucht wird oder dass das umwelttechnologische Know-how für die Optimierung eines komplexen Produktionsverfahrens gefragt ist.


